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Wegen Wirtschaftskrise
vom Vertrag befreit?

Der Fall:
Eine Firma hat ein Geschäftslokal
in einem Mailänder Einkaufszen-
trum gemietet. Nachdem der Be-
trieb 3 Jahre lang rote Zahlen
schrieb, konnte die Betreiberin
die Miete nicht mehr bezahlen.
Als Begründung hierfür führte sie
die allgemeine Wirtschaftskrise
an. Der Vermieter brachte einen
Antrag auf Erlass einer gerichtli-
chen Aufforderung zur Räumung
wegen Verzugs ein, mit gleichzei-
tiger Verurteilung zur Zahlung
des offenen Mietzinses.

Wie das Gericht entschied:
Vor einigen Monaten hat sich das
Landesgericht Mailand mit die-
sem Fall befasst (Urteil Nr. 2456
vom 29.02.2016) und dem Begeh-
ren des Vermieters stattgegeben.
Die Mieterfirma hatte in ihrem
Einlassungsschriftsatz ein einzi-
ges Argument angeführt, das die
behauptete Rechtmäßigkeit der
Nichtbezahlung unterstützen
sollte: Man hat auf den letzten
Absatz des Art. 27 Gesetz Nr.
392/1978 verwiesen (siehe ne-
benstehende Infobox). Der Mie-
ter könnte vom Mietvertrag zu-
rücktreten, wenn er die Miete aus
Gründen, auf die er keinen Ein-
fluss hat, nicht bezahlen kann.

Mit Hinweis auf diese Bestim-
mung behauptete die Mieterin,
sie sei bereits Monate vor der
Einleitung des Gerichtsverfah-
rens schriftlich und rechtswirk-
sam vom Vertrag zurückgetreten.
Dabei rechtfertigte sie sich mit

der Wirtschaftskrise.
Das Landesgericht Mailand

hat sich aber der Argumentation
einer Präzedenzentscheidung
des Kassationsgerichtshofs ange-
schlossen (Urteil Nr. 26711/2011)
und festgelegt, dass Umsatz-
bzw. Gewinneinbußen, die mit
einer Rezession zusammenhän-
gen, allgemein nicht als Ent-
schuldigung angeführt werden
können, um vom Mietvertrag zu-

rückzutreten. Im Anlassfall war
die Wirtschaftskrise auch des-
halb keine Entschuldigung, weil
der Mietvertrag schon im De-
zember 2009 abgeschlossen wor-
den war – also in einem Moment,
als sich die Krise bereits voll ent-
faltet hatte.

Das Gericht hat deshalb die
Auflösung des Mietvertrags we-
gen Nichterfüllung durch die
Mieterin festgestellt. Sie ist verur-
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Vom Vertrag
zurücktreten

ZUM THEMA

teilt worden, die offenen Mietzin-
sen zuzüglich Zinsen und Verfah-
renskosten an den Vermieter zu
bezahlen. Schon vor dem Erlass
der Entscheidung war die Immo-
bilie spontan geräumt und dem
Vermieter zurückgegeben wor-
den, weshalb über diesen Antrag
nicht mehr zu entscheiden war.

© Alle Rechte vorbehalten

* Martin Gabrieli ist Partner
der Kanzlei Dr. Markus Wenter &
Dr. Martin Gabrieli.

Gefördert oder konventioniert?
IMMOBILIEN: Makler Karlheinz Ausserhofer erklärt den Unterschied – Kritik am System

Bei fast jeder vierten konventi-
onierten Wohnung in Südtirol

besteht der Verdacht, dass es Un-
regelmäßigkeiten gibt. Diese Tat-
sache sorgte vergangene Woche
für Diskussionen (die „Dolomi-
ten“ haben berichtet). Doch was
sind konventionierte Wohnun-
gen überhaupt und worin besteht
der Unterschied zu einer geför-
derten Wohnung? Das erklärt der
langjährige Präsident der Südti-
roler Immobilienmakler, Karl-
heinz Ausserhofer.

Eine konventionierte Woh-
nung wurde auf einem Baugrund
des freien Marktes errichtet, wie
Ausserhofer erklärt. Gemeint ist
jener rund 50-prozentige Anteil
einer Wohnbauzone, der nach
der Enteignung der anderen Hälf-
te noch in privater Hand ver-
bleibt. „Auf diesem freien Bau-

grund müssen dann wiederum
60 Prozent der errichteten Woh-
nungen mit dem Land konventio-
niert werden. In letzter Zeit ge-
hen viele Gemeinden sogar dazu
über, sämtliches Bauland in einer
Gemeinde zu konventionieren“,
sagt Ausserhofer.

Im Gegensatz dazu wurde eine
geförderte Wohnung auf dem
enteigneten Baugrund und mit
verschiedenen Landesförderun-
gen gebaut.

Doch was versteht man nun
genau unter einer Konventionie-
rung? „Damit darf die Wohnung
auf allezeit nur von einem seit
mindestens 5 Jahren in der Pro-
vinz Bozen Ansässigen als Erst-
wohnung genutzt werden“, wie
Ausserhofer erklärt. Entweder
vom Eigentümer selbst oder von
einem berechtigten Mieter, der

die Wohnung zu einem vom
Land vorgeschriebenen Mietzins
mieten kann. „Im Falle eines Ver-
kaufs darf sie auch nur als Erst-
wohnung an einen Provinzansäs-
sigen veräußert werden“, betont
der Makler. Zudem macht er da-
rauf aufmerksam, dass eine kon-
ventionierte Wohnung auch nicht
leer stehen darf, damit sie even-
tuell später ein Familienmitglied
nutzen kann. Dafür seien Strafen
vorgesehen.

Ausserhofer ist kein Freund
dieses Systems. Er weist darauf-
hin, dass „diese konventionierten
Wohnungen auf überteuertem
Baugrund – dem Markt wurde
durch die Enteignung ja bereits
die Hälfte entzogen – ohne weite-
re Landesförderung errichtet
werden. Der Käufer hat diese
Wohnung auf dem freien Markt

gekauft, kann aber nicht frei über
sein Eigentum verfügen.“ Für den
Immobilienmakler ist die Kon-
ventionierung nicht nur unge-
recht, sondern auch gesetzeswid-
rig und widerspreche der freien
Marktwirtschaft. Sie gehöre abge-
schafft. © Alle Rechte vorbehalten

Wegen der Krise die Miete nicht gezahlt? Das geht nicht, entschied das
Landesgericht in Mailand. Shutterstock

Der letzte Absatz des Art.
24 Gesetz Nr. 392/1978

sieht für den Mieter die Mög-
lichkeit vor, nach Abschluss
eines Mietvertrages von die-
sem zurückzutreten, wenn
Umstände eintreten, die un-
vorhersehbar waren. Das gilt
nur, wenn die Umstände au-
ßerhalb des Einflussbereichs
des Mieters liegen, die Belas-
tungen für ihn bei einer Wei-
terführung des Mietverhält-
nisses aber zu hoch wären. ©

Karlheinz Ausserhofer ist Immobi-
lienmakler in Bruneck. franco ferrari
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